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Gemäß § 15 Abs 2 EU-VerschG ist der Firmenbucheingabe einer 

Importverschmelzung aus anderen Mitgliedstaaten eine Bescheinigung über die 

Ordnungsmäßigkeit der der Verschmelzung vorangehenden Formalitäten und 

Rechtshandlungen beizuschließen, die nicht älter als sechs Monate ist. 

Gemäß § 15 Abs 4 EU-VerschG hat das Gericht den Registern, bei denen die 

Gesellschaften mit Sitz im Ausland ihre Unterlagen zu hinterlegen hatten, 

unverzüglich zu melden, dass die Verschmelzung in das Firmenbuch eingetragen 

und damit die Verschmelzung wirksam geworden ist. 

Umgekehrt regelt § 14 Abs 3 EU-VerschG, dass bei einer Exportverschmelzung 

das Firmenbuchgericht zu prüfen hat, ob die der Verschmelzung vorangehenden 

Rechtshandlungen und Formalitäten ordnungsgemäß durchgeführt wurden und 

die Forderungen der Gläubiger und sonstigen schuldrechtlich Beteiligten sowie 

die Abfindung der austrittswilligen Gesellschafter sichergestellt sind. Ist dies der 

Fall, so hat es die Eintragung durchzuführen und eine Bescheinigung hierüber 

auszustellen. 

Form und Inhalt dieser Bescheinigungen sind gesetzlich nicht weiter 

determiniert, sodass sich in der Praxis wahrscheinlich verschiedene 

Ausgestaltungen zeigen werden. 

In meinem Fall der Importverschmelzung (Beitrag vom 23. Juni 2008) wurde 

folgende „Bescheinigung“ im Sinne des § 15 Abs 2 ausgestellt: 

 

Amtsgericht N*** – Registergericht 

Mitteilung über die Eintragung im Handelsregister B N*** 

W*** GmbH, Sitz: R***, HRB *** 

 

Unter der oben angegebenen Registernummer ist im Handelsregister B N*** 

nachfolgendes eingetragen worden: 

 



.... 

b) Sonstige Rechtsverhältnisse: 

Die Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 6.2.2008 sowie 

der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der K*** 

GmbH mit dem Sitz in K*** (Amtsgericht Innsbruck FN ***) verschmolzen. 

Die grenzüberschreitende Verschmelzung wird unter den Voraussetzungen des 

Rechts des Staates, dem die übernehmende Gesellschaft unterliegt, wirksam. 

 

Demnach kennt das deutsche Recht die Eintragung der beabsichtigten 

Verschmelzung des § 14 Abs 4 (ö)EU-VerschG (§ 5 Z 4a FBG) nicht, weil im 

Handelsregister des deutschen Amtsgerichtes bereits die Tatsache der 

Verschmelzung eingetragen wird, allerdings mit dem Zusatz, dass die 

Wirksamkeit der Verschmelzung erst dann eintritt, wenn die diesbezüglichen 

Voraussetzungen des Rechts der übernehmenden Gesellschaft eingetreten sind. 

Sehr formalistisch könnte man jetzt die Ansicht vertreten, dass ein solcher 

Registerauszug keine „Bescheinigung über die Ordnungsmäßigkeit der der 

Verschmelzung vorangehenden Formalitäten und Rechtshandlungen für die 

beteiligte deutsche GmbH“ darstellt. Dass eine derartige Ansicht nicht haltbar ist, 

versteht sich von selbst, weil die Tatsache der Eintragung der Verschmelzung 

durch das zuständige Amtsgericht impliziert, dass alle erforderlichen Formalitäten 

und Rechtshandlungen eingehalten wurden. Die Vorlage eines diesbezüglichen 

Registerauszuges bescheinigt somit nicht bloß die Einhaltung der verlangten 

Formalitäten, sondern erbringt Beweis durch öffentliche Urkunde. 

 

Die Mitteilung des österreichischen Firmenbuchgerichtes an das Amtsgericht 

N*** (§ 15 Abs 4 EU-VerschG) formulierte ich schließlich wie folgt: 

 

Mitteilung gemäß § 15 Abs 4 EU-VerschG 

 

Im Firmenbuch des Landesgerichtes Innsbruck ist zu FN *** die K*** GmbH mit 

dem Sitz in K*** eingetragen. 

 

Mit Beschluss des Landesgerichtes Innsbruck vom 23.06.2008, ** Fr ***, wurde 

die Verschmelzung der K*** GmbH als übernehmende Gesellschaft mit der W*** 



GmbH mit dem Sitz in D-R***, eingetragen im Handelsregister B des 

Amtsgerichts N***, HRB ***, als übertragende Gesellschaft im Firmenbuch 

eingetragen. 

 

Gemäß § 15 Abs 4 EU-VerschG wird dem Amtsgericht N*** zu HRB *** 

mitgeteilt, dass damit die Verschmelzung der W*** GmbH auf die K*** GmbH 

wirksam geworden ist. 

 

Ein aktueller Firmenbuchauszug der K*** GmbH liegt dieser Mitteilung bei. 
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